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■ .di 7 VERFASSUNG D3>.DEUTSCEEN REICHES
-— ~£gf9

□ j." DAS DEUTSCHE VOLK, EINIG IN SEINEN STAE^MEN UND VON DEM VILLEN 
BESEELT, SEIN REICH IN FREIHEIT UND GERECHTIGKEIT ZU ERNEUEN UND ZU 
FESTIGEN, DEM INNEREN UND DEM AEUSSEREN FRIEDEN ZU DIENEN UND DEN GE** 
TELLSCHÄFTLICHEN FORTSCHRITT ZU FOERDERN, HAT SICH DIESE VERFASSUNG 
GEGEBEN. "

Erster Hauptteil: Aufba.u_und Aufgaben des Rei chesx

Erster Z.pschniIV Reich und Laender

Art. _1. Das Deutsche Reich ist eine Republik.

Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

..rt. 2_. Das Reichsgebiet besteht aus .den Gebieten der deutschen Laen­
der. Andere Gebiete koennen durch Reichsgesetz in das Reich 
aufgenommen werden, wenn es ihre Bevoelkerung kraft des Selbe 
bestimmungsrechts begehrt.

/rt > 3. Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold. Die Handelsflagge isc 
schwarz-weiss-rot mit den Reichsfarben in der inneren oberen 
Ecke.

Art. 4. Die allgemein anerkannten Regeln des Voelkerrechts gelten al: 
bindende Bestandteile des deutschen Reichsrechts.

Art. 5. Die Staatsgewalt wird in Reichsangelegenheiten durch die Or­
gane des Reichs auf Grund d.er-.Reichsverf assuag, in -Lande sang 
legenheiten durch die Organe der Laender auf Grund der Landes­
verfassung ausgeuebt.

Art. 6. Das Reich hat die auschliessliche Gesetzgebung ueber:
1. die Beziehungen zum Ausland; 2. das Kolonialwesen; 3. die 
Staatsangehoerigkeit, die Freizuegigkeit, -die Ein- und Auswan­
derung und die Auslieferung; 4. die Vehrverfassung; 5. das 
i’uenzwesen; -6. das Zollwesen sowie die Einheit des Zoll- und 
Handelsgebiets und die Freizuegigkeit des Warenverkehrs. 7., d; 
Post- und Telegraphenwesen einschliesslich des Fernsprech’ ■ ■ 

Art. 7. Das Reich hat die Gesetzgebung ueber: l.das buergerliche 
Recht; 2. das Strafrecht; 3. das gerichtliche Verfahren ein­
schliesslich des Strafvollzugs sowie die Amtshilfe zwischen. 
Behoerden; 4. das Passwesen und die Fremdenp* lizei ; 5. das A"w 
wesen und die Wanderfuersorge;6. das Presse-,Vereins-und Ve” 
sammlungswesen;7. die Bevoelkerungspolitik,die Mutterschafis- 
Saeuglings-:Kinder-und Jugendfversorge; 8. das Gesundheitswen 
das Veterinaerwesen und den Schutz derPflanzen gegen Krank­
heiten und Schaedlinge; 9. das Anbeitsrecht,die Versicherung 
und den Schutz der Arbeiter und Angestellten sowie den Arbeit 
nachweis; lc. die Einrichtung beruflicher Vertretungen fuer d 
Reichsgebiet; 11. die Fuersorge fuer Kriegsteilnehmer und ihr-. 
Hinterbliebenen; 12. das Enteignungsrecht; 13. die Vergesell­
schaftung von Natursqhaetzen und wirtschaftlichen. ’Unternehmu’..,- 
sowie die Erzeugung.Herstellung,Verteilung und Preisgestaltun 
wirtschaftlicher Gunter fuer die Gomeinwirtschaft;14. den 
Handel, das Mass-und Gewichtwesen,, die Ausgabe von Papiergeld, R 
Bcnkw^sen sowie das Boersenwosen; 15. den Verkehr mit- Nahrua.-.. 
und Genussmitteln sowie mit Gegc-nstaenden des tauglichen 
10. das Gewerbe und den Bergbau; 17. das Ve-'.si cherungswesen;



18. die Seeschiffehrt,die Pochsee-Ufed die I'uestenfi scherei ;
19. die Eisenbahnen,die Binnenschiffahrt,den Verkehr mit Kraft­
fahrzeugen zu Lande , zu Wasser und in der Luft,sowie den Bau 
von Landstrassen,soweit es sieh um den allgemeinen Verkehr und 
die Landesverteidigung handelt; 2o. das Theater-und Lichtspiel- 
w e s e n.

Art ^8.
D^s Reich hat ferner die Gesetzgebung ueber die Abgaben und 
sonstigen Einnahmen,soweit sie ganz oder teilweise fuer seine 
Zwecke in Anspruch genommen werden.Nimmt das Reich Abgaben ode: 
sonstige Einnahmen in Anspruch,die bisher den Laendern zustand 
so hat es auf die Erhaltung und Lebensfaehigkeit der Laender 
Rücksicht zu nehmen.

r t. 9.
"(.weit ein Beduerfniss fuer den Erlass einheitlicher Vorschrif 
ten vorhanden ist,hat das Reich die Gesetzgebung ueber:
1. die ’önhlfahrtspflege; 2. den Schutz der reffentliehen Or- 
nung und Sicherheit.

10
Das Reich kann im "'ege der Gesetzgebung. Grunlsaetze auf stellen 
fuer: l.die Rechte und Pflichten der Religionsgesellschaften; 
2. das Rchulwesen einschliesslich des Hochschulwesens und des 
wissenschaftliche Buechereiwesen; 3. das Recht der Beamten 
aller c«sffentlic' en Koerperschcften; 4. das Bodenrecht,
Lodeavcrteilu...g, das Ansiedlung ;- uni Reimstaettenwesen, 
Bindung des Grundbesitzes, das ’/chnungswesen und die Bevoeljge.' 
rungsverteilung; 5, das. Ee’gtattungswesen.

_s

die
die

! rt 11.
Ras Reich kann im "'eg 
Zulaessigkeit und Vrhebun 
soweit sie erforderlich sia
men oder der Fandulsbeziehu 
ung 
Een 
bus

der Gesetzgebung Gruadsaetze ueber die 
sart von Landesabgaben auf stellen, 

d, um 1. die Rchaedigung der Einnub 
agen £es Reichs, 2, Dopoelbesteue-f- 

ueb$rma.essi.ge oder verkehrshindernde Belastung der 
oeffentlicher Verkehrswege und Einrichtungen mit' Qe 

. steuerliche Benachteiligungen eingefuehrter Waren 
-Jen eigenen Erzeugnissen im Verkehre zwischen den 

'.aendern und Landesteilen oder 5. Ausfuhrpraemien 
sssen oder wichtige Gesell:schc.ftsinteressen zu

/rt.

1.

gen, o. 
autzung 
ehren, ’ 

gegenueber 
einzelnen I 
auszuscd lie 
währen.

12.-rlrnfu und soweit das Reich von seinem Gesetzgebungsrechte 
""keinen Gebrauch macht, behalten diu Laender das Recht der Ge­

setzgebung. *ies gilt nichtfuer die ausschliessliche Gesetzge­
bung des Reichs.
n<-:gen Landes; ese tze, die sich auf Gegenstaende des Artikels 7 
Ziffer 13 beziehen, steht der Reichsregierung, sofern dadurch 
des J:,chl der Gesamth&it im Reiche beruehrt wird, ein Eirt- 
s p r u o i? s recht zu.

lB^Reichsrecht bricht Landesrecjht.
Bese t ahen Zweifel t> der 
ein e 1 e nd e's r e c h 11 i c he 
b r i s t, s o k' nn d i e 
bohoerde nach nach 

ein o s

inuagsverseti-. denhei ton darueber, ob
Forschrift mit dem Reichsrecht verein- 

zustoendige Reichs- oder Landeszentral- 
rer Vorschrift eines Reichsgesetzes die 
obersten Gerichtshofes des Reichs anrufen.

A -p +I U •

0

5.

' r t. 14
setze werden durcl die Landes-behoerden äusgefuehri 
die Reichsgesetzc etwas anderes bestimmen.

Art. 15
Xicrung uebt die Aufsicht in den Angelegenheiten



aus, in denen dern Reiche i" s Recht der Gesetzgebung zusteht. 
Soweit die Reichsgesetze von den Landssbehoerdea auszufuehr-^n 
sind,kann die Reichsregierung allgemeine Anweisungen erlassen. 
3i'e ist ermaechtigt, zur Ueberwachung der Ausfuebrung der Reich 
gesetzt zu den Landeszentraibehoerden und mit ihrer Zustimmung 
zu den unteren Behoerden Beauftragte zu entsenden-.
Die Landesregierungen sind verpflichtet,auf Ersuchen der Reichs­
regierung T’achge.l,die bei der Ausfuehrung der Reichsgesetze her­
vorgetreten sind, zu beseitigen.
Bei ’Jeinungsvcrschiedenheiten kann sowohl die Reichsregierung 
als die Landesregierung die Entscheidung des Gtaatsgerichtshofet 
anrufen, sou.it nicht durch Reichsgesetz ein anderes Gericht 
bssti.-it ist.

Art. 16.
Die mit der unmittelbaren Reichsverwaltung in den Laendern be­
trauten Beamten sollen in der Regel Landesangehoerige sein.Die 
Bc'stoa, .'.ng-. stellten und Arbeiter der Deichsverwsltung sind 
auf ihren ”'unsch in ihren Feimatgebieten zu verwenden, soweit 
dies moeglich ist und nicht Ruecksichten auf ihre Ausbildung 
oder Grford-, rniss^ des Dienstes entgegenstehen.

frt. _17.
'jedes Land muss eine freistaatliche Verfassung haben.

Die Volksvertretung muss in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer 
und geheimer ''rhl von allen reichsdeutschen ’^aennern und Brauen 
nach den Grundsaetzen der Verhaeltniswahl gewaehlt werden. Die 
Landesregierung bedarf des Vertrauens der Volksvertretung.

Art

wählen zur Volksvertretung gelten auch 
Jedoch kann durch Landesgese.tz die 
Dauear dos Aufenthaltes in der Gemeinde 

g gemacht werden«

Die Gruadsaetze fucr die 
fus r die Gemciniewah1on. 
Wählberechtigung von der 
bis zu einem Jahre abheengi 

1^.
Die Gliederung des Reichs in Laeader soll unter moeglichster 
Beruecksichtigung des killens der beteiligten Beyoelkerung der 
wirtscha.ftiiehea und kulturellen EoechstleistUhg des Voll 
dienen. Die 'eaderung des Gebiets von Laendern und die Neu­
bildung von Laendern innerhalb des Reichs erfolgen durch v^r 
fossungsaeadernd^s Reichsgesetz.

kes

otimnen die unmittelbar beteiligten Laender zu, so bedarf cs • 
nur eines einf: chen Reichsgcsetzds.

bin einfaches Veichsg-. setz genuegt ferner,wenn eines der betei­
ligten Laender nicht zustimmt,die Gebietsäenderung oder Neubi.l* 
duiig aber durch den Dillen der ßevoelkeruag gefordert wird und 
ein uoberw.iegendes Reichsinteresse sie erheischt*

Der Dille der Bevcelherung ist durch Abstimmung festzustellon. 
Die Reicksregiorzng ordnet die Abstimmung an,wenn ein Drittel 
der zum Reichstag wahlberechtigten Einwohner des abzutrennenden 
Gebiets es verlangt.
Zum Beschluss oiiiv-r Geb-ietsaenderung oder Neubildung sind drei 
Fuenftel der abgegebenen 3timmsn,mindestens aber die Stimmen­
mehrheit der Wahlberechtigten erforderlich. Auch Renn es sich 
nur um Abtrennung eines Teiles eines preussischen' Regierungsbe­
zirkes, eints bayrischen Dreises oder in enderen Laendern 
eines entsprechenden Verwaltungsbezirkes handelt, ist der Dille 
der Bevoelkerung des ganzen in Betracht kommenden Bezirkes 



f ■_ stzustcll^n. ;"cnn ein raeumlichcr Zusammenhang des abzutren­
nenden Gebiets mit dem Gesamtbezirk nicht besteht, kann auf 
Grund eines besonderen Reichsgeaetzes der Wille der Bevoelke­
rung des abzutrennenden Gebietes als ausreichend erklaert 
werden.

Wach Feststellung der Zustimmung der Bevoelkerung hat die 
Reichsregierung dem Reichstag ein entßprechendes Gesetz zur 
Beschlussfassung vorzulegen.

entsteht bei der Vereinigung oder Abtrennung Streit ueber die 
Vcrmougensauseinondersctzung, so entscheidet hierueber auf An­
trag einer Partei der otaatsgerichtshof fuer das Deutsche Reis

' r t. 1_9.Ueber Verfassungsstroitigkeiten innerhalb eines Landes, in dem 
kein Gericht zu ihrer Erledigung besteht,sowie ueber Streiter 
kcit.n nicht-privatrechtlicher ..rt zwischen verschiedenen Laer 
dorn öder zwischen dem Reiche und einem Lande entscheidet auf 
.'41 trag eines der streitenden -Teile der Staatsgerichtshof fuer 
das Deutsche Reich»soweit nicht ein anderer Gerichtshof des 
Reichs zustaendig ist.

Der Reichspraesident vollstreckt das Urteil des Staatsgerichts- 
hofes;

Zweiter obschnitt: Der Reichstag.

/.rt, 20.Der Reichstag besteht aus den /.bgeerdneten des deutschen Volke,

' rt 21.Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie sind nur 
ihrem Gewissen unterworfen und an uftraege nicht gebunden»

rt. 22.Oie Abgeordneten werdet in allgemeiner, gleicher, unmittelbare 
und geheimer wähl von de.. ueber 20 Jahre alten Maennern und 
Frauen nach den Grundsaetzen der Vcrhaeltniswahl gewaehlt. 
Der ""ahltag muss ein Sonntag oder oeffentlicher Ruhetag seid»

Das Naehere bestimmt dos Reichswahlgesetz.

,rt. 23.Dor Reichstag wird auf vier Jahre gewaehlt. Spaetestens am 
sechszigsten Tage nach ihrem Ablauf muss die Neuwahl statt- 
f indea.»

Der Reichstag 
läge nach der

tritt zum ersten 
’Tahl zusammen.

1 spaetestens am dreissigstei

Art. 24.Gor Reichstag tritt in jedem Jahre 
v^rnbcT am Sitz der Reichsre: ierung

am ersten Mittwoch des No- 
zusbrr.men. Der Praesident 

des Reichstags muss ihn frueher berufen, wenn es der Reichs-
praesident oder mindestens ein Drittel der Reichstagsmitglie­
der verlangt.
Der Reichstag bestimmt den "chluss der Tagung und den Tag der 

cd ^‘Zusammentritt s .

/.rt. 25^Der Reichspraesid^nt k-nn den Reichstag aufloesen,jedoch nur 
einmal aus dem gleichen Anlass.
Die Neuwahl findet spaetestens am schnzigstcn Tage hach der 
Aufloesung statt.



'rt. 26. Dur Reichstag 
ter und seine 
Ordnung.

wauhlt seinen Proosidcnten, dessen 
Zchrif tfUehrer.’ Tr gibt sich seine

?.teil vertre-
G— sehe.e 11s —

_Art• 27h- Zwischen zwei Tagungen oder "ahlperioden fuehr^n Praesidunt 
und Stellvertreter der letzten Tagung ihre Geschaffte fort.

/rt, 28. Der Fraesident uebt das Pausrecht und die Polizeigewalt im 
Reichstagsgebaeude aus. Ihre untersteht die Hausverwaltung; 
er verfuugt ueber die Einnahmen und .Ausgaben des Hauses nach 
Massgabe des Reichshaushalts und vertritt das Reich in allen 
Rcchtsgeschaeften und Rechtsstreitigkeiten seiner Verwaltung.

Art. 29. Der Reichstag verhandelt oef f entlieh - huf Antrag von fuenfve 
Mitgliedern kbnn mit Zweidrittelmehrheit die Oeffent'lichkeit 
ausgeschlossen werden.

'rt. 30.. Wahrheitsgetreue Berichte ueber die Verhandlungen in den oef 
fentliehen Riizungen des Reichstags, eines Landtags oder ihr! 
•Ausschuosse bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.

Art. 31Bei duir. Reichstag wird ein "'ahlpruefuugsgericht gebildet, hj 
entscheidet auch. ueber die Frage, ob ein Abgeordneter diu ’r-■ 
gliedschaft verlöre.. hat.

Das Wahlpruufungsgorioht besteht aus ’rit liedern des Reichs­
tags, die dieser fuer die ahl icriode waehlt.und aus Mitglie­
dern des Reichsvcrw'ltungsgerichts, diu der Reichspraesident 
auf Vorschlag des Praesidiums dieses Gerichts bestellt.

Das ’-’ahlpruefungsguricht erkennt auf Grund o-ef f ehtlicher rauer, 
lieber Verhandlung durch drei Mitglieder des Reichstags unu. 
zwei richterliche Mitglieder.

Ausserhalb der Verhandlungen vor dem "’ahlpruuf ungsgeri ob. tu 
wird dds Verfahren von einem Reichsbeaufträgten gefuehrt, der 
der Reichspraesident ernennt. im uebrigen wird das Verfah1' . ~. 
von dum ’vahlprucfungsgurichtu geregelt.

Art. 32. Zu einem Beschluss des Reichstags ist einfache Stimmonmehrb. ••. 
erforderlijh,sofern die Verfassung kein anderes Stimmenvcr- 
haeltnis vorschreibt. Fuör die vom Reichstag vorzunehmenden 
’R'.hlbn kann die Geschae ftsordnung Ausnahmen zulasson.

Die Buschlussfaehigkeit wird durch die Gcschaeftsordnung ge­
regelt.

_rt. 33e_ Dur Reichstag und seine ./.usschuessc koennen die Anwesenheit 
des Reichskanzlers und jedes Reichsministers verlangen.

Dor Reichskanzler, d.ie Reichsminister und die von ihnen be­
stellten Beauftragten haben zu den Ritzungen des Reichstags 
und svin<,r Ausschuessu Zutritt. Die Launder sind berechtigt, 
in diese Sitzungen Bevollmaechtigte zu entsenden, die den 
Standpunkt ihrer Regierung zu dem Gcgfnste.ndc der Vurhaac'lun, 
darlegen.

Auf ihr V^rlangon mucsson diu R^gicrungsvertreter waehrend 
der Beratung, diu Vertreter der Reichsregierung auch iup^o ' 
halb der Tagesordnung gehoc-rt werden.



"io jätT3t-’■ oh .'er Drdnun scewalt des Vorsitzenden.
j_rt.__34.per Reichstag hat das Recht und auf Antrag von einem Fuenftel 

seiner Mitglieder die Pflicht, Rntersuchungsausschuesse einzue 
setzen. Riese Ausschuesse erheben in oeffendlicher Verhandlung 
die Beweise, die sie oder der Antragsteller fuer erforderlich 
erachten. Vie Oeffentlichkeit kann vom Untersuchungsausschuss 
mit Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen werden, -ie Geschaefts- 
ordaung regelt das Verfahren des Ausschusses und bestimmt die 
Zahl seiner Kitglieder.

Die Gerichte und Verwaltungsbehoerden sind verpflichtet dem 
Ersuchen dieser /-.usschuesse um Eewe i serhJwgn Folge zu leisten 
die der Bchoerden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.

’uf diese Erhebungen der Ausschuesse und der von ihnen ersuch­
ten Behoerden finden die Vorschriften der Btrafprozessordnurg 
siangemaessc r.wGndun£ doch bleibt das Brief-, Post-, Telegra­
phen-- und ^crnsprechguheimnis ariberuehrt.

'rt. 35.Der Reichstag bestellt, -in-n staend.igen Ausschuss fuer auswaer- 
tige '-■ngclegenhßi ten, der auch ausserhalb der Tagung des Reich.' 
tages und nach der Beendigung der Wahlperiode oder der Aufj.Le­
sung des Reichstags bis zum Zusammentritt des neuen Reichstags 
taetig werden kann. Die Sitzungen dieses Ausschusses sind i ’.ch 
o^ff entlieh; wenn nicht der Ausschuss mit Zweidrittelmehrheit, 
dis Ocffcntlichkeit beschliesst.

Der Reichstag bestellt ferner zur Uahrung 
Vertretung geg^nueber der Reichsr^gierung 
halb der Tagung und nec; Beendigung einer 
ständigen Ausschuss.

der Rechte der' Volks 
fuer die Zeit au es er­
wähl per lode einer.

Diese usschuesse haben die rechte von Untersuchungsausschuss- 
sen.

rt.__36.Kein Mitglied des Reichstags oder eines Landtags darf zu
irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in 
.’usuebung seines Berufs getanen .Äusserungen gerichtlich c1 " 
dienstlich verfolgt oder sondt ausserhalb der Versammlung zur 
Verantwortung gezogen werden.

rt. 37.Kein Mitglied des Reichstags oder eines Landtags kann, ohne Ge­
nehmigung des Hauses, dem der Abgeordnete angehoert. waehrend 
dar Sitzungsperiode weg^n uin^r mit Strafe bedrohten Handlung 
zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, 
dass das Mitglied bei .usu.bung der Tat oder spaetestens im 
Laufe des folgenden Tages festgenommsn ist.

Die gleiche Genehmigung ist bei jeder anderen Besohraenkung 
der persocnlichen Freiheit erforderlich, die die liusueoung des 
Abgoord.iCtenbBrufes beuintraechtigt.

Jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied des Reichstags oder 
eines Landtags und jede Haft oder sonstige Beschraenkung seine: 
pcrsocnlichen Freiheit wird auf Verlangen des Hauses, dem de” 
Abgeordnete angehoert, fuer dis Dauer der Qitzungsperiode auf- 
gehoben.

Art.__38.Die Mitglieder des Reichstags und der Landtage sind berechtigt 



ueber Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete 
Tatsachen anvertrauen, oder denen sie in Ausuebung ihres Abge 
ordnetenberufs solche anvertraut haben, sowie ueber diese Tat­
sachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Auch in Beziehung au; 
Beschlagnahme von Schriftstuecken stehen sie den Personen 
gleich, die ein gesetzliches Zeugnisverwcigerungsgesetz haben.

Eine Durchsuchung oder Beschlagnahme darf in den Racumen des 
Reichstags oder eines Landtags nur mit Zustimmung des Praesi- 
denten vorgenommen werden.

'• rt.3S.Beamte und Angehoerige der Wehrmacht beduerfen zur Ausuebung 
ihres Amtes als Mitglieder des Reichstags oder eines Landtags 
keines Urlaubs.

Bewerben sie sich um einen Sitz in diesen Koerperschaften, so 
ist ihnen der zur Vorbereitung ihrer Wahl erforderliche Urlauf 
zu gewaehren.

Art. 40. Die Mitglieder des. Reichstags erhalten das Recht zur freien 
Fahrt auf allen deutschen Eisenbahnen sowie Entschaedigung na* 
Massgabe eines Reichsgesetzes.

irt. 40a. Die Vorschriften der '.rtikel 36, 37, 38 Abs. 1 und 39 Abs- 1 
gelten fuer den Praesidenten des Reichstags, seine Stellver­
treter und die staeadigen und ersten stellvertretenden MitgV 
der der im Artikel 35 bezeichneten Ausschuesse auch fuer die 
Zeit zwischen zwei Tagungen (Sitzungsperioden) oder Wahlperio­
den des Reichstags.

Das gleiche gilt fuer den Praesidenten eines Landtags, seine 
Stellvertreter und die staendigen und ersten stellvertretende! 
Mitglieder von .iusschuessen eines Landtags, wenn sie nach der 
Landesverfassung ausserhalb der Tagung (Sitzungsperiode) odoi' 
Wahlperiode taetig werden koennen.

Soweit ,4rtikel 37 eine Mitwirkung des Reichstags oder eines 
Landtags vorsieht, tritt der Ausschuss zur Wahrung der Rechte 
der Volksvertretung an die Stelle des Reichstags und, falls 
’.usschuesse des Landtags fortbestehen, der vom Landtag bemu, 
te usschuss an die Stelle des Landtags.

Die im ..bs- 1 bezeichneten Personen haben zwischen zwei "Wahl­
perioden die im Art. 40 bezeichneten Rechte.

Dritter' .nbschnit t £ Der Re ichspraesid ent

und die Reichsregierung.

Art, 41.De-r Reichspraesident wird vom ganzen deutschen Volke gewaehl t.

Waehlbar ist jeder Deutsche, der das fuenfunddreissigste Le­
bensjahr vollendet hat.

Das Naehere bestimmt ein Reichsgesetz.

A_r^_2_ ‘iS. Der Reichspraesident leistet bei der Uebernahme seines Amtes
vor dem Reichstag folgenden Eid:

/



Ich schwöera, J- ss ich meine Kraft dem Wc.hls des deutschen 
Volkes widmen, Seinen ?’"tzeii mehren, Schaden von ihm wenden, 
die Verfassung und die Gesetze des Reichs währen, meine Fflich 
ten gs7/issenh'ft srfuellen und Gerechtigkeit gegen jedermann 
ueben werde.

Die Beifucgung einer religiocsen Beteuerung ist zulaessig.

' rt.__43._Das Amt des Bei chspr-'.esidenten dauert sieben Jahre.
Wiederwahl ist zulaessig.
Vor- iblauf der Frist kann der Reichspraesident auf Antrag des 
Reichstags durch Volksabstimmung abgssptzt werden:.
Der Beschluss des Reichstags erfordert Zweidrittelmehrheit.
Durch den Beschluss ist der Reichspraesident an der ferneren 
usuebung seines Amtes verhindert. Die Ablehnung der Absetzern 

durch die Volksabstimmung gilt als neue Wahl uni hat die Aur'- 
loesun;' des Reichstags zur Folge.

Der Reichspraesident kann ebn- Zustimmung des Reichstags nic.h1
strafrechtlich yerfo-lgt werden'.

'■'t. 44.Der Reichspraesident kann nicht zugleich Mitglied des Reichs-

frt_._45J_Der Reichspraesident vertritt des Reich voelkerrechtlich.
Er schliesst im Namen des Reichs Bue.ndhis.se und andere Ver­
trags mit auswacrtigen Tauschten. Er beglaubigt und empfaengt 
die Gesandten.

Fr'iegserklacrung und ri sd^nsschluss 
sc tz.

rfobren durch Reichsge-

Buendr.isse und Vertraegc mit fremden Staaten, die sich auf 
Gegonstaende der Reichsgcsctzgubung beziehen, beduerfen der 
Zustimmung des Reichstags.

■>t. 46-Der Reichspraesident ernennt und entliesst die Rei.chsbeamten 
und d.iö Offiziere soweit nicht durch Gesetz etwas anderes r"- 
stimmt ist. Er kann das Ernennungs- und Entlässungsrecht durel 
andure Behourdsn eusueben lassen.

'rt.. 47.Der Reichspraesident hat den Oberbefehl ueber die gesamte 
"'uhrmacht des Reichs*

_. :'t__ _ 4P_._'"onn ein Land die ihr" nach der Reichsv £ I*"* -L L,u S sang oder den
, Reichsg-sctzen obliegend>n Pflichten nicht erfreut, kann der

’ ' ici.s cru^si .Luit es dazu mit Hilfe dor bewaffneten Macht an- 
hal ton.

Der Reichspraesident kann, wenn im Deutschen Reich die oeffent 
lijChe Sicherheit und Ordnung erheblich gestoert oder; gefaehrdc 
wird, die zur Riederherslellung der oeffentliehen Sicherheit 
uni Ordnung no.vtig'cn Massnahmen treffen, erforderlichenfalls 
mit Hilfe der bewaffneten Macht Einschreiten, Zu d.iesem Zwecke 
dar*’ er yoruebergeheud die in den Artikeln 114, 115, 117, 1.18 
123, 124 und 153 festgesetzten Grundrechte ganz oder zum Veil 
äusser Kraft sttzon.
Von allen gemauss -Vos. 1 oder "bs<
nen hassnuhmton hat 
Reichst ar; Kenntnis 
g-a des Reichstags

2 dieses Artikels-getroffe­
der Reichspraesident unveraueglick dem 
zu gaben. Die Massnahmen sind auf Verlan- 
.uss<r Kraft zu setzen..

Bue.ndhis.se


Oss IJaehere bustim t ein Reichsgesetz.
Art. 49 Oer Reichspraesident uebt fuer das Reich das Begnadigungsrecht 

aus.
Reichsamnestien beduerfen eines Reichsgesetzes.

Art, 5o Alle Anordnungen und Verfuegungen des Reichspraesidenten,auch 
solche auf dem Gebiete der -ehrmacht,beduerfen zu ihrer Guelti/ 
keit der Gegenzeichnung durch den Reichskanzler oder den zu- 
staendigen Reichsminister.Durch die Gegenzeichnung wird die 
V e r a n t w o r t u n g u e b e r n o m m e n.

Art._ 51 Der Reichspraesident.wird im Falle seiner Verhinderung zunaech
durch den Reichskanzler vertreten.Dauert die Verhinderung vor-- 
aussichtlich laengere Zeit,so ist die Vertretung durch ein 
Rcichsgesetz zu regeln.
Das gleiche gilt fuer den Fall einer vorzeitigen Erledigung d-

•Praesidentenschaft bis zur Durchfuehrung der neuen Wahl.
Art^ Reichsregierung besteht aus dem Reichskanzler und den Reich

ministern.
\rt. 53 Der Reichskanzler und auf seinen Vorschlag die Reichsminister 

werden vom Reichspraesidenten ernannt und entlassen,
-,rt. 51 Der Reichskanzler und die TUichsminister beduerfen zu ihrer 

Amtsfuehrung des Vertrauens des Reichstags«Jeder von ihnen n.V' 
zuruecktreten,wenn ihm der Reichstag durch ausdruecklichsn Be­
schluss sein Vertrauen entzieht.

Art. 55 Der Reichskanzler fuehrt den Vorsitz in der Reichsregierung 
und leitet ihre Geschaefte nach der Geschaeftsordnung,die von 
der Reichsregierung beschlossen und vom Reichspraesidenten ge­
nehmigt wird.

Art. 55 Der Reichskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und 
traegt dafuer gegenueber dem Reichstag die Verantwortung.Inner 
halb dieser Richtlinien leitet jeder Reichsminister den ihm 
anvertrauten Geschaeftszweig selbstaendig und unter eigener Ve 
ant-wortung gegenueber dem Reichstag.

Art. 57 Die Roichsminister haben der Reichs.regierung alle Gesetzent­
wurf e , ferner Angelegenheiten,fuer welche Verfassung oder 
Gesetz dieses verschreiben,sowie Meinungsverschiedenheiten 
ueber Fragen,die den Geschaeftsbereioh betreffen oder mehrere 
RRichsminister beruehren,zur Beratung und Beschlussfassung zu 
unterbreiten.

'rt. 58 Die Reichsregierung fasst ihre Beschluesse mit Stimmenmehrheit 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitz zncen.

\rt? 59 Dor Reichstag ist berechtigt,den Reichspraesidenten,den Reich: 
kanzler und die $eichsminister vor dem Staatsgerichtshof fuer 
das Deutsche Reich anzuklagen,dass sie schuldhafterweise die 
Reichsverfassung oder ein Reichsgesetz verletzt haben.Der An­
trag auf Erhebung der Anklage muss von mindestens hundert 
Mitgliedern des Reichstags unterzeichnet sein und bedarf der 
Zustimmung der fuer Vcrfassungsaenderungen vorgeschriebenen 
Mehrheit.Das Naehere regelt das Reichsgesetz ueber den Staats­
gerichthof «.

Art.. 6o Zur Vertretung der deutschen Laender bei der Gesetzgebung und 
Verwaltung des Reichs wird ein Reichsrat gebildet.

.rt. 61 Im Reichsrat hat jedes L.-nd mindestens eine Stimme.Bei den 
groesseren Laendern entfaellt auf 700 000 Einwohner eine Stimm. 
Ein Ueberschuss von mindestens 350 ®00 Einwohnern wird 7oo ooo 
gleichgerechnct.Kein Land darf durch mehr als zwei Fuenftel al­
ler Stimmen vertreten sein.
Deutschoesterreich erhaelt nach seinem Anschluss an das Deutsch 
Reich das Recht der Teilnahme am Reichsrat mit der seine Be- 



vocl"' . rua r -ntsprechunden '-'ti mm anzahl . Bis dahin haben die Vor 
/tretar veutschoesterrcichs. bertendc stimme.

Die St-immenzahl wird durch den Reichsrat nach jeder allgemeine 
Volkszaehlung neu festgesetzt.

'.rt. 62, In den usschuessen, die der Deichsrat aus seiner Mitte bildet, 
fuehrt kein Land mehr als eine Stimme.

irt._ 63.Die Laender werden im Reichsrat durch Mitglieder ihrer Regie­
rungen vertreten. Jedoch wird die Haelfte der preussischen 
Stimmen nach Massgabe eines Landesgesetzes von den preussi­
schen Provinzinlverwaltungen bestellt.

Die Laender sind berechtigt,so viele Vertreter in den Reichs­
rat zu entsenden, wie sie Stimmen fuehren.

»t. 64. Die Reichsregierung muss den Reichsrat auf Verlangen von einem 
Drittel seiner Mitglieder einberufen.

65._Den Vorsitz im Reichsrat und in seinen Ausschuessen fuehrt ei' 
Mitglied ;Kr Reichsrerierung. Dio Ni"gli-der der “eic1 sregie- 
ruit h' ben das Recht und auf Verlangen die flickt, ar. den '.'s.' 
ha.ntlungen des Reich.sfcats und seiner Ausschuesse teilZunahmen, 

■’ie muejscn wa-hrend der Perrtuagen auf "erlangen jederzeit 
rebourt '"erden.

'rt. 66.Die Reichsregierung sowie jedes Mitglied des Reichsrats sind 
befugt,im Reichsrat Antraege zu stellen.

t

Der Reichsrat regelt seinen Geschaeftsgang durch eine Geschaef 
Ordnung.

Die Vollsitzungen des Reichsrats sind oeffentlieh.Nach Mass­
gabe der Geschaeftsordnung kann die Oeffentlichkeit fuer einze' 
ne Beratungsgegenstaende ausgeschlossen werden.
Bei der Abstimmung entscheidet di» einfache Mehrheit der ,'b- 
stimmendea.

'.rt. 67.D^r Reichsrat ist von den Reichsministerien ueber die Fuehrung 
der Reichsgeschaefte auf dem Laufenden zu halten.Zu Beratung 
ueber wichtige Gegenstaende sollen von den Reichsministerien 
die zustaendigen Ausschuesse des Reichsrats zugezogen werden

Art. 68.Die Gesetzesvorlagen werden von der Reichsregierung oder aus 
der Mitte des Reichstags eingebracht.
Die Reichsgesetze werden vom Reichstag beschlossen.

',rt. 69.Die Einbringung von Gesetzesvorlagen der ^eichsregierung bedarf 
der Zustimmung des Reichsrets.Kommt eine TJebereinstimmung 
zwischen der Heichsregie-rung und dem Reichsrat nicht zustande, 
so kann die Reichsregierung die Vorlage gleichwohl einbringen, 
hat aber hierbei die abweichende Auffassung des Reichsr-ts 
darzulegen.
Beschliesst der Rcichsrat eine Gesetzvorlage,welche die Reichs­
regierung nicht zustimmt,so hat diese die Vorlage unter Dar­
legung ihres Standpunktes beim Reichstag einzubringen.

rt. 7o.D^r Reichsprnesident hat die verfassungsmaessig zustande ge­
kommenen Gesetze nuszufertigen und binnen. Monatsfrist im 
R-j ichs-Gesetzbla11 zuverkuend«n.



Art, 71.Reic]i.sgesetze treten, soweit sie nichts anderes bestimmen,rait 
dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in'Kraft, an dem 
das Reichsgesetzblatt in der Reichshauptstadt ausgegeben 
worden ist.

Art. 72.Die Verkuendung eines Reichsgesetzes ist um zwei Konate aus' 
zusetzen,wenn es ein Drittel des Reichstags verlangt.Gesetze, 
die der Reichstag und der Reichsrat fuer dringlich erklaeren, 
kann der Reichspraesident ungeachtet dieses Verlangens ver- 
kü enden.

- t. 7-.5.Rin vom Reichstag beschlossenes Gesetz ist vor seiner Ver- 
kuendigung zum Volksentscheid zu bringen,wenn der Reichsprae - 
sidunt binnen eines Monats es bestimmt.
Ein Gesetz,dessen Vcrkuendigung auf Antrag von mindestens 
einen Drittel des Reichstags ausgesetzt ist,ist dem Volks­
entscheid zu unterbreiten,wenn ein Zwanzigstel der Stimmbe­
rechtigten es beantragt.
Ein Volksentscheid ist ferner herbeizufuehren,wenn ein Zehntel 
der Stimmberechtigten das Begehren nach VorlegtE cimcs Gesetzes 
entwurfes stellt.Dem Volksbegehren muss ein ausgearbeiteter 
Gesetzentwurf zugrunde liegen.Er ist von der Reichsregiorun,.- 
unter Darlegung ihrer Stellung;.nähme dem Reichstag zu unter - 
breiten.Der Volksentscheid findet nicht statt.wenn d^r begehrt 
Gesetzentwurf im Reichstag unveraendert angenommen worden ist.

Ueber den Haushaltplan,ueber Abgabengesetze und Besoldungsver- 
ordnungon kann nur der Reichspraesident einen Volksentscheid 
veranlassen.
Dos Verfahren beim Volksentscheid und beim Volksbegehren re­
gelt ein "«ichsgesetz.

■rt. 7-p. Gegen diu vom Reichstag beschlossenen Gesetze steht dem Reichs 
rat dar Einspruch zu.
Dor Einspruch muss innerhalb zweier Wochen nach der .Schluss­
abstimmung im Reichstag bei der Reichsregierung eingebracht 
und spoetestsns binnen zwei weiteren "’oehen mit Gruenden ver­
sehen worden.
Im T'alle des Einspruchs wird das Gesetz dem Reichste, zur noch­
maligen Beschlussfassung vorgelegt.Kommt hierbei keine Ueber- 
einstimmung zwischen Reichstag und Reichsrat zustande,so kann 
d_.r Reichspraesident binnen drei Monaten ueber den Gegenstand 
der Meinungsverschiedenheit einen Volksentscheid anordnen. 
Macht d.r Prausident von diesem Rechte keinen Gebrauch, so 
gilt d 's Gesetz als nicht zustandegekommen;Hat der Reichstag . 
mit Zweidrittclmehrheit entgegen dem Einspruch des Reichsrats 
beschlossen,so hat der Frausident das Gesetz binnen drei 
Monaten in der vom Reichsrat beschlossenen Fassung zu ver- 
kuenden oder einen Volksentscheid anzuordnen.

Art. 75.Durch dun Volksentscheid kann ein Beschluss des Reichstags nur 
dann äusser Kraft gesetzt werden,wenn sich d&u Mehrheit der 
Stimmberechtigen an der Abstimmung beteiligt.

Art. 71.Die Verfassung kann im Wege der Gesetzgebung gcaendert werden. 
Jedoch kommen Beschluesse des Reichstags auf A.baenderung der 
Verfassung nur zustande,wenn zwei Drittel der gesetzlichen 
Mitgliederzahl anwesend sind und wenigstens zwei Drittel der 
Anwesenden zustimmen.Auch Beschlue-sse des Reichsrnts auf Ab- 
aenderung der Verfassung beduerfen einer Mehrheit von zwei



Dritteln der abgegebenen Stimmen.Soll auf Volksbegehren durch 
Volksentscheid eine Verfassungsaenderung beschlossen werden, 
so ist die Zustimmung 9er Mehrheit der Stimmberechtigten er­
fordern ch.

Hat der Reichsteg entgegen dem Einspruch des Reichsrats eine 
Vcrfassungsaenderung beschlossen,so darf der Reichspraesident 
dieses Gesetz nicht verkuenden,wenn dtr Reicher-t binnen 
zwei Wochen den Volksentscheid verlangt.

~t. 77.Die zur Ausfuehrung der Reichsgesetze erforderlichen allge­
meinen Verweltungsvorschriften erlaesst,soweit die Gesetze 
nicht ...nders bestimmen, die Reichsregierung.Sie bedarf dazu 
der Zustimmung des Raichsrats,wenn die Ausfuehrung der Reichs­
gesetze den Landesbehoerden zusteht.

~t. 78.Die Plage der Beziehungen zu den auswaertigen Staaten ist aus­
schliesslich Sache des Reichs. In Angelegenheiten, deren Regeln;? 
der Landesgesetzgebung zusteht,koonnen die Laender mit aus- 
waertigen Staaten Vertraege schliessen ; die Vortraege beduerfer 
der Zustimmung des Reichs.

Vereinbarungen mit fremden Staaten ueber Veraenderungen der 
Reichsgrenzen werden nach Zustimmung des beteiligten Londes 
durch d's Reich abgeschlossen.Die Grenzveraenderungen duerfen 
nur ■uf Grund eines Reichsgesetzes erfolgen,soweit es sich 
nicht um blosse Berichtigung der Grenzen unbewohnter Gebiets­
teile handelt.

Um die Vertretung der Interessen zu gewaehrleisten,die sich 
fuer einzelne Laender aus ihren besonderen wirtschaftlichen 
Beziehungen oder ihrer benachbarten Lage zu auswärtigen Staat 
ergaben, trifft das Reich im Einvernehmen mit den beteiligten 
Laendern die'erforderlichen Einrichtungen und Massnahmen.

’t. 7 9. Die Verteidigung des Reichs ist Reichssache.Die. Wehrverfassung 
des deutschen Volkes wird unter Berücksichtigung der besondere, 
l'^ndsm-nnsch' ftlichen Eigenarten durch ein Reichsgesetz ein­
heitlich geregelt.

t. 8o.D".s Eolonialwusan ist ausschliesslich Sache des Reichs.

•t,-. 81. Al le deutschen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitlich
Handelsflotte.

•t. 32.Deutschland bildet ein Zoll-und Handelsgebiet, umgeben von eine: 
gemeinschaftlichen Zollgrenze.
Die Zollgrenze faellt mit der Grenze gegen das Ausland zusammor 
An der See bildet.das Gestade des Festlandes und der zum Reich ' 
gebiet gehoerigen Inseln die Zollgrenze.Fuer den Lauf der Zcl’! 
grenze an der See und an anderen Gewressern koennen '.bweichungc 
bestimmt werden.
Fremde Staatsgebiete oder Gebietsteile, koennen durch Staats- 
vertr^ege oder Uebereinkommen dem Zollgebiet angeschlossen 
werden.
Aus dem Zollgebietekoennen nach besonderen Erfordernis Teile 
ausgeschlossen werden.Fuer Freihaefen kann der Ausschluss 
nur durch ein verfassungsaenderndes Gesetz aufgehoben werden --

Zollausschlucsse koennen durch S'tostsvertr°ege oder Ueberein­
kommen einem fremden Zollgebiet 'ngeschlossen werden.



'Ile Erzeugnisse der Natur sowie des Gewerbe- und Kunstfleis- 
ses, die sich im freien Verkehre des Reichs befinden, duerfen 
ueber die Grenze der Laender und Gemeinden -ein-, aus- oder 
durchgefuehrt werden. Ausnahmen sind auf Grund eines Reichsge­
setzes zulaessig.

Art. 83.Die Zoelle und Verbrauchssteuern werden durch Reichsbehoerden 
verwaltet.

Bei der Verwaltung von Reichsabgaben durch Reichsbehoerden 
sind Einrichtungen vorzusehen, die den Laendera die ^'ahrung 
besonderer Lahdesinteressen auf dem Gebiete der Landwirtschaft 
des Handels, des Gewerbes und der Industrie ermoeglichen.

lul■. .§4_^_Das Beich trifft durch Gesetz die Vorschriften ueber: 1. die 
Einrichtung der /.bgabenverwaltung der Laender, soweit es die 
einheitliche und gleichmaessige Durchfuehrung der Reichsabga­
bengesetze erfordert; 2. die Einrichtung und Befugnisse der 
rr.it der Beaufsichtigung der -usfuehrung der Reichsabgabenge­
setze betrauten Behoerden; 3.'die Abrechnung mit den Laendera 
4. die Verguetung von Verwaltungskosten bei Ausfuehrung der 
Reichsabgabengesetze.

Ai t♦ 85. .Alle Einnahmen und Ausgaben des Reichs muessen fuer 'jedes 
Rechnungsjahr veranschlagt und in den Haushalt plan einge­
stellt werden.

Der Haushalt plan wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch 
e-in Gesetz festgestellt.

Die Ausgaben werden in der Regal fuer ein Jahr bewilligt.; sie 
koennen in besonderen Faellen auch fuer eine laengere Dauer' 
bewilligt werden. Im uebrigen sind Vorschriften im Reichsbav-. 
haltsgesetz unzulaessig, die ueber das Rechnungsjahr hinavs- 
reichen oder sich nicht auf die Einnahmenund Ausgaben des 
Reichs und ihre Verwaltung beziehen.

Der Reichstag kann im Entwurfödes Haushaltp Ians ohne Zustim­
mung dos Reichsrats Ausgaben nicht erhoehen oder neu eins".:

Die Zustimmung des Reichsrats kann gemaess den Vorschriften 
des ...rt. 74 ersetzt werden.

Art. 86.Ueber die Verwendung aller Reichseinnahmen legt der Reichsfi­
nanzminister in dem folgenden Rechnungsjahre zur Entlastung 
der Reichsregierung dem Reichsrat und dem Reichstag Rechnung. 
Die Rechnungspruefung wird durch Reichsgesetz geregelt,

Art. 87.1m ’”ege des Kredits duerfen Geldmittel nur bei ausserordent­
lichem Bedarf und in der Regel nur fuer Ausgaben zu werbenden 
Zwecken beschafft werden. Eine solche Beschaffung sowie die 
Uebernahme einer Sicherheitsleistung zu Lasten des Reichs duer 
fen nur auf Grund eines Reichsgesetzes erfolgen.

Art. 88. Das Post- und Telegraphenwesen samt dem Fernsprechwesen rd 
ausschliesslich Sache des Reichs.

Die Postwertzeichen sind fuer das ganze Reich einheitlich.

(Die Reichsregierung erlaesst mit Zustimmung des Roichsi-ats- 
die Verordnungen, welche Grundsaetze und Gebuebren fuer die



‘Benutzung der VerkehrseinrXphtungtn festsetzen. Sie kann dies. 
Befugnis mit Zustimmung des Reichsrats auf den Reichspostmini- 
ster uebertragen.

Zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Post-, Tele­
graphen- und Fernsprechverkehrs und der Tarife errichtet die 
Reichsregierung mit Zustimmung des Reichsfcats einen Beirat.)

Vertraege ueber den Verkehr mit dem Ausland schliesst allein 
das Reich. •

Art. 89.Aufga.be des Reichs ist es, die dem allgemeinen Verkehr dienen­
den Eisenbahnen in sein Eigentum zu uebernehmen und als ein­
heitliche Verkehrsanstalt zu verwalten.

Die Rechte der Laender, Privateisenbahnen zu erwerben, sind 
auf Verlangen dem Reiche zu uebertragen.

-rt_’__90.Mit dem Uebergang der Eisenbahnen uebernimmt das Reich die Er' -
eignungsbefugnis und die staatlichen Hoheitsrechte, die ei? 
aut das Eisenbahnwesen beziehen. Ueber den Umfang dieser Rech' 
entscheidat im Streitfall der Staatsgerichtshof,

;.rt. 91. Die Reichsregierung erlaesst mit Zustimmung des Reichsrats 
die Verordnungen, die den Bau, den Betrieb und den Verkehr 
der Eisenbahnen regeln. Sie kann diese Befugnis mit Zustimmung 
des Reichsrats auf den zustaendigen Reichsminister uebertragw

,/rt»__^.S-O-Die Reichseisenbahnen sind, ungeachtet der Eingliederung ihre1.:
Haushalts und ihrer Rechnung in den allgemeinen Haushalt und 
die allgemeine Rechnung des Reichs, als ein selbstaendiges 
wirtschaftliches Unternehmen zu verwalten, das seine Ausgaben 
einschliesslich Verzinsung und Tilgung der Eisenbahnsohuld 
selbst zu bestreiten und eine Eisenbahnruecklage anzusammuln 
hat„ Die Hoehe der Tilgung und der Ruecklage sowie die Ver- 

’wendongszwecke der Ruecklage sind durch besonderes Gesetz zu.
regeln»

Art» 93»Zur beratenden Mitwirkung in Angelegenheiten des Eisenbahnver­
kehrs und der Tarife errichtet die Reichsregierung fuer die 
Reichseisenbahnen mit Zustimmung des Reichsra-ts Beiraete-

...rt» 94-Hat das Reich die dem allgemeinen Verkehr dienenden Eisenbah­
nen eines bestimmten Gebiets in seine Verwaltung uebernommer-;. 
so koennen innerhalb dieses Gebiets neue, dem allgemeinen Vsx-- 
kuhr dienende Eisenbahnen nur vom Reiche oder mit seiner Z 
Stimmung gebaut werden. Beruehrt der Bau neuer oder die Ver-.- 
aenderung bestehender Reichseisunbahnanlagen den Geschaffte-- 
bereich der Landespolizei, so hat die Reichseisenbahnverwaltur 
vor der Entscheidung die Landesbehoerden anzuhoeren.

■’o das Reich diu Eisenbahnen noch nicht in seine Verwaltung 
uebernommun hat, kann es fuer den allgemeinen Verkehr oder 
die Landesverteidigung als notwendig erachtete Eisenbahnen 
kraft Reichsgesutzes auch gegen den '"ridt,rspruch der Laender 
deren Gebiet durchschnitten wird, jedoch unbeschadet der T- 
de sh.heitsrechte, fuer eigene Rechnung anlegen oder dem Bau 
einem anderen zur Ausfuehrung uuberlassen, ncetigenfalls unter 
Verleihung des Enteignungsrechts.

Aufga.be


Art.

rt -

r t.

i t

r t -

Jede Eisanbahnverwaltung muss sich den Anschluss anderer Bahne 
auf deren Kosten gefallen lassen.

95. Eisenbahnen des allgemeinen .Verkehrs, die nicht vom Reiche vor 
waltfet werden, unterliegen der Beaufsichtigung durch das Reich

Die der Reichsaufsicht unterliegenden Eisenbahnen sind nach 
den gleichen vorn Reiche festgesetzten Grundsactzen anzulegen 
und auszuruesten. Sie sind in betriebssicheren Zustand zu er­
halten und entspfechend den Anforderungen des Verkehrs auszu- 
bauen. Personen- und Gueterverkehr sind in Uebereinstlmmung 
‘Ti ±0 (1G Hl S G ’-n uerfnis zu bedienen und auszugest..ltcn»

Bei der Beaufsichtigung des Tarifwesens ist auf gleichmaessir 
und niedrige Eisenbahntarife hinzuwirken.

96. ..Ile Eisenbahnen, auch die nicht dem allgemeinen Verkehre die 
nenden, haben den Anforderungen des Reichs auf Benutzung der 
Eisenbahnen zum Zwecke der Landesverteidigung Folge zu leist-.

2jh_?.uf gäbe des Reichs..ist cs, die dem allgemeinen Verkehre diene, 
den "'asserstrassen in sein Eigentum und seine Verwaltung zu 
uebernehmen.

Nach der Uebernahme koennen dem allgemeinen Verkehre dicn.rcc 
. Wasserstrassen nur noch vom Reiche oder mit seiner Zustimmung 

angelegt oder aisgebaut werden.

Bei der Verwaltung, dem Ausbau*und dem Neubau von ■•'assirstr: • 
Sen sind die Bedürfnisse der Lindeskultur und der ’”asserw.i i t.• 
schäft im Einvernehmen mit den Laendern zu wahrer?..
Auch ist auf deren 'Foerderuhg Ruccksicht zu nehmen.,

Jede Wasserstrassenverwaltung hat sich den Anschluss anderer 
Binnenwasserstrassen auf Kosten der Unternehmer gefallen zu 
lassen, _ Die gleiche Verpflichtung besteht fuer die Herst llu-» 
einer Verbindung zwischen Binnenwasserstrassen und Eisenbahnen

Mit dem webergange der Wasserstrassen erhaelt das Reich die 
Enteignungsbefugnis, die Tarifhoheit’sowie die itrom- und 
3 chi ff ahrtspolizei♦

Die .Aufgaben der Btrombauverwaltung-(vorbaende) in Bezug euV 
den Ausbau natuerlicher Wasserstrassen im Rhein-, ’”esvr- und 
Elbgebiet sind auf das Reich zu uebsrnehmen.

98_UZur Mitwirkung in Anlcg.enheitdun der Wasserstrassen werden bei. 
den Reichswassorstrassen n-ch naeher~r .Anordnung der Reichere- 
gierung unter Zustimmung des Reichsrats Beiraete gebildet.

99 . uf natuerliehen Wasserstrassen dusrfen Abgaben nur fuer solch 
r'erkc.. Einrichtungen und sonstige Anstalten erh- ben wer den- c •' 
zur Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind. Sie duerfen hei 
staatlichen und kommunalen Anstalten die zur uerStellung und 
Unterhaltung erforderlichen Kosten nicht uebersteigen, Die H• 
stellun.gs- und Unterhaltungskosten fuer Anstalten, die rr'<1/ 
ausschliesslich zur Erleichterung d^s Verkehrs, sondern auch 
zur t’oerderung anderer Zwecke bestimmt sind, duerfen nur zu 
einem verhacltnismaessigen Anteil durch Ichiffo>hrts .bgrben 
aufgebracht werden. Als Herstellungskosten gelten die .Zinsen 
und Tilgungsbetraege fuer die aufgewandten Mittel.



Die Vrrsohrl. ,,-valienden Absatzes finden Anwendung
auf die Abgaf.,- , ■ _x«a« fUe'?5 kUenstl.ich« ’'’asserstrass. n sowie 
fuer Anstalten an solchen und- in Faefon erhoben werden.

Im Bereiche dorr Binnenschiffahrt koennen f.uur di- Bemessung 
der Befahrungsabg-ben die. Gesamtkosten einer Wasserstrasse, 
eines Stromgebiets oder ein-s ^asserstr-assennetzes zugrunde 
gelegt werden’.

Diese Bestimmungen gelten auch fuer die Floesserci auf schiff­
baren "bsserstrassen.

Auf fremde Schiffe und deren Ladungen andere oder hoehore Ab­
gaben zu legen als auf deutsche Schiffe und deren Ladungen, 
steht nur dem Reiche zu.

Zur Beschaffung von Mitteln fuer die Unterhaltung und den „us 
b..u des deutschen V’asserstrassennetzes kann das Reich die 
Schiffahrtsbetsiligton auch auf andere Weise durch Gesetz zu 
Beitraegcn heranziehen.

_rb.lOO._ Zur Deckung der Kosten fuer Unterhaltung und Bau v-*n Binnen­
schiff ahrtswegen kann durch ein Deichsgesetz auch herangezoge: 
werden, wer aus dem Bau von Talsperren in anderer weise als 
durch Befahrung Nutzen zieht, sofern mehrere Laender oeteilu.-' 
sind oder das Reich die Kosten der Anlage traegt.

. rtc_l01 Aufgabe des Reichs ist cs, alle Seezeichen, insbesondere Leu, ; 
feuer, Feuerschiffe, Bojen, Tonnen und Baken in sein Bigent-w 
und seine Verwaltung zu uebernehmen. Nach der Uebernahme ko .. 
nen Seezeichen nur noch vom Reiche oder mit seiner Zustimmung 
hc-rgestellt oder ausgobaut worden.

Art.102.Die Ri.chter sind unabhaengig und nur dem Gesetz unterworfen-,

Art -103 Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch das Reichsgericht 
und durch die Gerichte der Laender ausgeuebt.

■ - Di e Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit werden auf Leb'. i
zeit ernannt., Sie koennen wider ihren -illcn nur kraft riet ■: 
lieber Entscheidung und nur aus Gruenden und unter den Former 
welche die Gesetze bestimmen, dauernd oder zeitweise ihres 
.-mtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in der. Ruhe­
stand versetzt werden. Dis Gesetzgebung kann .Altersgrenzen 
fostsetzen, bei deren Erreichung Richter in den Ruhestand 
treten,.

Die vorlceufige .Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt, 
wird hiefdurch nie>ht beruehrt.

Bei einer Veraenderung in der Einrichtung der Gerichte oder 
ihrer Bezirke kann die LandesJustizverwaltung unfreiwillige 
Versetzungen an ein anderes Gericht oder Entfernungen vom 
A,mte, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehalts, Vcrfueger.

Auf■Handelsrichter, Schoeffen und Geschworene finden diese Be­
stimmungen küiije Anwendung.

-.rt.105» . usnahmegerichto sind unstatthaft. Niemand darf seinem gesetz 
liehen Richter entzogen werden. Die gesetzlichen Bestimmungen 
ueber Kriegsgerichte und Standgerichte werden hiervon nicht 
beru-hrt. Di- militaorisch-n Ehrengerichte sind aufgehoben.



Ü t-_106_.Die Kilitaerg^richtsbarkeit Ist ruf zuheben, äusser fuer Krieg 
Zeiten und an Bord der Eri^gschiffe. Das Naehere regelt ein 
Reichsgesetz.■

irt.107-, Im Reiche und in den Laendern muessen nach Massgabe der Ge­
setze Verwaltungsgerichtc zum Schutze der einzelnen gegen 

nerdnuagea und Verfuegungen der Verwaltungsbehcerden bestehe

\r t- 108..-Noch Massgabe eines. Reichsgesetzes wird ein Etaatsgex-ichtsuof 
fuer das Deutsche Reich errichtet.

__ Zweiter Hauptteil: Grundrechte und Grundpf1 iohton de r_

Deutschen

Erster ..bschnitt; Die Einzelpersonen

Ar *• . 1 09< .Jia Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.

Iksnner und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbuer 
gj'-'ii.chea Rechte und Pflichten.

Oeffcntlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteils der Geburt 
•oder des Itandes sind aufzuheben« •Jdelsbezeichnun.gen gelten 
nur als Teil des Namens und duerfen nicht mehr verliehen 
werden»

Titel duerfen nur verliehen werden, wenn sie ein Amt oder 
einen -eruf bezeichnen; ak-demische Gr~de sind hierdurch n. 
be tret' f en<

Orden und Ehrenzeichen düerfea vom Staat nicht verliehen 
werden.

Kein Deutscher darf von einer ruslaoadischen Regierung Titel 
oder Orden ennehmen.

■rt ■ 110.. bis Sta°tsangehoerigkeit im Reiche und in den Laendern wir-.’ 
nach den Bestimmungen oinos Reichsgesetzes erworben und ver­
loren..; Jeder Angehoerige eines Landes iso zugleich Reichst .g 
hoeriger.

Jeder Deutsche hat in jedem Lande des Reichs die gleichen 
Rechte und Pflichten wie die Angehrerigqn des Landes selbst-.

Arto111 Alle Deutschen geniessen Freizuegigkeit im ganzen Reiche» 
Jeder hat das Recht, sich an beliebigem Orte dos R.-i.,hs auf - 
.zuhalt en und niederzulasscn, Grundstuecko zu erwerben und 
jeden Nahrungszweig zu betreiben. Einschraunkungen beduerfen 
eines Reichsgesetzes.

■irt. 112 . Jeder Deutsche ist berechtigt, nach ausserdeutschon Laendern 
ruszuwaadern,. 'ie ..uswand^rung kann nur durch Reichs^ssotz 
b^schraenkt worden.

Dem lusland gegenueber haben alle Reichsangchccrigen inner­
und ausserhalb des Reichsgebiets Anspruch auf den ''Utz J. 
Reichs.
Fein Deutscher darf einer auslaendischcn Regierung zur Ver­
folgung oder Bestrafung uebcrliefert werden.



fremdsprachigen Volkstcile des Reichs duerfcn durch die 
Gesetzgebung und Verwaltung nicht ip ihrer freicn,volkstüm­
lichen Entwicklung, besonders nicht im Gebrauch ihrer Mutter­
sprache beim Unterricht sowie bei der inneren Verwaltung und 
der Rechtspflege beuintracchtigt werden.

,'.rt..■ 114. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Eine Beeintraech- 
tigung oder Entziehung der persoenlichcn Freiheit durch die 
oeffentliehe Gewalt ist nur auf Grund von Gesetzen zulaeesig

Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spactcstcn,-; 
am darauffolgenden Tage in Kenntnis zu setzen, von welcher 
Echuerde und aus welchen Grucnden die Entziehung der Freiaoi? 
angeordnet ist; unverzueglich soll ihnen Gelegenheit gegeben 
werden. Einwendungen gegen ihre Freiheitsentziehung v<tzu- 
b-lagen.

Ar t^ll 5^ 9io Wohnung jedes Deutschen ist fuer ihn eine Freistätte und. 
unverletzlich. Ausnahmen sind nur auf Grund von Gesetzen zu- 
laessig.

.1t. 116, Eine Handlung kann nur dann mit einer 3träfe belegt werden, 
wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Hand­
lung- begangen wurde.

-..rt* 117. Das Briefgeheimnis, sowie das Post-, Telegraphen- und Fern- 
sprochgc-heimnis sind unverletzlich. Ausnahmen koennen nur dur . 
Reichsgesetz zugclassen werden.

..rt-118. Jeder Deutsche- hat das Recht, innerhalb der Schranken 
der allgemeinen Gesetze seine Meinung durch ”?ort,Schrift, 
Druck, Bild oder in sonstiger weise frei zu aeussern... An die­
sem Rechte darf ihn kein Arbeits- oder Anstollungsverhai.lt-- 
ni s hindern, und niemand darf ihn benachteiligen,wenn er v-en 
diesem Rechte Gebrauch macht.

Eine Zensur findet nicht statt, doch koennen fuer Lichtspic-’e 
durch Gesetz abweichende.Bestimmungen getroffen werden., Zv ,h 
sind zur Bekaempfung der Schund- und Schmutzliteratur sowie 
zum ■'chutze der Jugend bei oeffentliehen Schaustellungen und 
Darbietungen gesetzliche Massnahmen zulaessig.

Zweiter ;.b s chni tt; Das Gomoinsc haf tslc be n

Art 119 - Die “’he steht r-ls Grundlage des Familienlebens und der Erhal­
tung und Vermehrung der Nation unter dem besonderen Schutz ce 
Verfassung. Diese beruht auf der Gleichberechtigung der beiden 
Geschlechter.

Dio Rcxn^rhaltung, Gesundung und soziale Forderung der Familie 
ist Aufgabe dos Staats und der Gemeinden. Kinderreiche Fami­
lien hoben Anspruch auf ausgleichende Fuersorge.

Die Futterschaft hat Anspruch auf den "chutz und die Fuersorg 
des Staats.

‘.rt» 120- Dio Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seelischen und 
gesellschaftlichen Taetigkeit ist oberste Fflicht und natür­
liches Recht der Eltern,ueber deren Betaetigung die staatliche 
Gemeinschaft wacht.



Art» 121. Den unehelichen Finder^ sind durch die Gesetzgebung.die glei­
chen Bedingungen fuer ihre leibliche, seelische und gesell­
schaftliche Entwicklung zu schaffen wie den ehelichen Kindern.

rt.122.Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistig, 
oder koerperlicho Verwahrlosung zu. schuetZen. Staat und Gemein 
de haben die erforderlichen Einrichtungen zu treffen.

Fucrsorgemr.ssregeln im ^ege des Z.wangcs koennen nur auf Grund 
des Gesetzes angeordnet werden.

'.rt. 123, Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder bosor 
derb Erlaubnis friedlich und unbewaffnet zu versammeln.^

Versammlungen unter freiem Himmel koennen durch Reichsgesetz 
anmeldepflichtig gemacht und bei unmittelbarer Gefahr fuer di' 
oeffentliche Sicherheit verboten werden.

/^t. 124. Alle Deutschen haben das Recht., zu Zwacken, die den Strafge­
setzen nicht zuwiderlaufen, Vereine oder Gesellschaften zu 
bilden. Dies Recht kann nicht durch Vorbcugunganassregeln be~ 
schracnkt werden. Fuer religioese Vereine und Gesellschaften 
gelten dieselben Bestimmungen.

Dor Erwerb.der Rechtsfaehigkeit steht j^dem Verein gemaess 
der Vorschriften des bürgerlichen Rechts frei. Er darf einem 
Vereine nicht aus dem Grunde versagt werden, dass er einen po­
litischen, sozialpolitischen od^r religioesen Zweck verfolgt.,

irt.125.wahlfreihei t und Wahlgeheimnis sind gewährleistet« Das Naebei 
bestimmen die Wahlgesetze.

..rt, 125.Jeder Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten oder 
Beschwerden an die zustaendige Beho^rde oder an die Volksvoi- 
tretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von einzelnen als 
auch von mehreren gemeinsam ausgeuebt.werden.

rt.127,Gemeinden und Gemeindeverb' ende haben das Recht der Delbstv i 
waltung innerhalb der Schranken der Gesetze,

.'.rt.128.Allo Staatsbuerger ohne Unterschied sind nach Massgabe der Ge 
setze und entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen 
zu den oeffentliehen Aemtern zuzul- ssen.

..11c Ausnahmebestimmungen gegen weibliche Beamte werden be­
seitigt.

Die Grundlagen des Beamtenverhacltnisses sind durch Reichsge­
setz zu regeln.

'rt,129.Die Anstellung der Beamten erfolgt auf Lebenszeit, soweit nich 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. Ruhegehalt und Hinter- 
bli^benenversorgung werden gesetzlich geregelt. Die wohlerwor­
benen Rechte der Beamten sind unverletzlich. Fuer die v^rmee- 
gcnsrechtlichcn ..nspruebho der Beamten steht der Rechtere. 
off en.

Die Beamten koennen nur unter den gesetzlich bestimmten Vor­
aussetzungen und Formen vorlaeufig ihres Amtes enthoben, einst­
weilig oder endgueltig in den Ruhcst'nd oder in ein anderes



*mt mit geringerem Gehalt versetzt-werden.

Gegen jedes dienstliche Straferkenntnis muss ein Beschwerde­
weg und die T,<oeglichkeit eines Riederaufnahmeverfährens er- 
oeffnet sein. In die Nachweise ueber die ?erson des Eeameen 
sind Eintragungen von ihm unguenstigen Tatsachen erst vorzu­
nehmen, wenn dem Beamten Gelegenheit gegeben war, sich ueber 
sich zu aeussern. Dem Beamten ist Einsicht in seine Personal­
nachweise zu gewaehren.

Die Unverletzlichkeit der wohlerworbenen Hechte und die Offen 
hältung des Rechtsweg s fuer die vermoegensrechtlichen An­
sprue ehe werden besonders auch den Berufssol .diten gewacht 1 '• ‘ 
stet. Im uebrigea wird ihre Stellung durch Reichsgesetz ge­
regelt.

'ot l_3_O._Dic Beamten sind Diener der Gesamtheit, nicht einer Partei,.

Allen Beamten wird die Freiheit ihrer politische,. Gesinnung 
und die Vereinigungsfreiheit gewaehrleistet.

Die Bäumten erhalten nach naeherer reichsgesetzlicher Bestim­
mung b.sondere Beamtenvertretungen.

■' rt;_131 *_ rcrletzt ein Beamter in Ausuebung der ihm anvertrauten oef“-nt 
lieben Gewalt die ihm. einem Dritten gegenueber obliegende Amt 
pflicht, so trifft die Verantwortiiighkeit grundsaetzlich den 

■’taat o’^r die Koerperschaft, in deren Dienste der Beamte 
steht« Der Rueckgriff gegen den Beamten bleibt Vorbehalten. 
Der ordentliche Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden,

Die nacberc Regelung liegt der zuständigen Gesetzgebung ob.

„ot^13_BTnder Deutsche hat nach ■'-•'ssgabe der Gesetze die Pf licht zur 
Uebernahmo ehrenamtlicher Taeti-gkeiten«

/ rt. 133 . ..11c Ot-atsbuerger sind verpflichtet, nach I’assgabe der Ge­
setze persöhnliche Dienste fuer den Staat und die Gemeinde 
zu leisten.

Die Wehrpflicht richtet sich nach den Bestimmungen des Reiche- 
wchrgvtzos. Dieses bestimmt auch, wieweit fuer ' ngehc.. ri gc 
der '”cl rmacht zur Brfucllung ihrer Auf gaben und zur Rrhaltur-,. 
dvr p-rmszucht einzelne Grundrechte hinzuschraenken sind.

' rt.134. Ile Btautsbuerger ohrih Unterschied trugen im Verhae ltnis 
ihrer Tritt„l zu allen oeffentliehen Lasten nach Haasgabe der 
Gesetze bhi.

Dritter _Abschni11:___Religion Ul.T Religionsruselljsohaf ten.

' rt. 13 5. .11 „ Bo’, ohncr des Reichs geniessen volle Glaubens- und Gewis­
sensfreiheit. Die ungestoerte Religionsausucbung wir! durch 
die Verfassung gewaehrleistet und steht unter staatlichem 
Dch-utz. Die allgemeinen Stäatsgesetze bleiben hiervon unbe- 
rue’ ,r t.

rt.136.Die buorgerlichen und staatsbucrgcrlichcn Rechte und Pflich­
ten -..erden durch die Ausuebung der Religionsfreiheit -edor 
bedingt noch beschracnkt.



Der Genuss bürgerlicher und sta'tsbucrgerlieher Rechte sowie 
die Zulassung zu oeffentliehen Aemtern sind unabhaengig von 
dem religioesen Bekenntnis«

Niemand ist verpflichtet, seine re-ligio^se Uebcrzeugung zu . 
offenbaren. Die Behoerden haben nur soweit das Recht, nach 
der Zugehoerigfceit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, 
als davon Rechte und Pflichten abhaengsn oder eine gesetzlich 
ungeordnete statistische Erhebung dies erfordert.

Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit 
oder zur Teilnahme an religioesen Hebungen oder zur Benutzt-’"' 
einer religioesen Eidesform gezwungen werden.

Art-137_. Es besteht keine Staatskirche.

Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird 
gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellshei 
ten innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen'Deschraon- 
kungen.

Jede Religipnsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angele­
genheiten selbstaendig innerhalb der Schranken des fuer a?le 
geltenden Gesetzes, Sie verleiht ihre .-'.emter ohne Mitwirkung 
d-s Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.

Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach dei 
allgemeinen Vorschriften das bürgerlichen Rechts.

Die Religionsgescllschafton bleiben Koerperschaften des oef- 
fontlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen 
Religionsgosollschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte 
zu gewaehren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl 
ihrer Mitglieder die Gewahr der Dauer bieten. Schliessen sich 
mehrere derartige oeffentlich-rechtliche Religionsgesej.ls.- b-.' 
ten zu einem Verbands zusammen, so ist euch dieser Verbann 
eine oeffentlich-rechtliche Körperschaft.

Die Roligionsgesellschnften, welche Koerperschaftun des oef- 
fentliehen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bür­
gerlichen gteucrlisten nach Massgabe der lcndesrcchtlieher Bo 
Stimmungen Steuern- zu erheben..

Den Rcligionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleich­
gestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Welt­
anschauung zur .ufgabe machen.

Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen hne weitere Re­
gelung erfordert, liegt diese der Landesges^tzgebung ob.

Art-138. Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhen- 
......... den Staatsleistungon an die Religionsgcsollschäften werden 

durch diu L tndesgesetzgebung hbgeloest. Die Grundsaetze hier- 
fuer stellt das Reich auf.

Das Eigentum und andere Rechte der Rclägionsgcsellschaftun 
und religioesen Vereine an ihren fu<,r Kultus-, Unterrichts-, . 
und ’"’ohl tao tigke i tszwe cke bestimmten .-.nste Itoi., Stiftungen, 
und sonstigen Vermoegen werden gewaehrlelstetA



. Lr t.. 139 •„ ^ur ronnt.?.c und di- staatlich anerkannten Mvrkf,e bleiben 
als t - der rbuitsruhe und der seelischen Erhebung gesetz­
lich guschuetzt.

Art. 140. Den Angehoerigen der '"’ehrmacht ist die noetige freie Zeit zur 
Erfuellung ihrer religioesen pflichten zu gewaehren.

Art»141. Soweit das Beduerfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer 
in Krankenhaeusern, Strafanstalten oder sonstigen oeffentli- 
chon Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur 
Vornahme religioeser Handlungen zuzulassen* wobei jeder zwang 
fernzuhalten ist.
Vierter i.bschnitt; Bildung und Schule

Art, 142. Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind frei. Der
Staat gewaehrt ihnen Schutz und nimmt an ihrer Pflege teil,

Art,143. Fuer die Bildung der Jugend ist durch oeffentliehe Anstalten 
zu sorgen. Bei ihrer Einrichtung wirken Reich, Laender und 
Gemeinden zusammen.

Die Lehrerbildung ist nach den Grundsaetzen, die fuer die 
hoetjere Bildung allgemein gelten, fuer das Reich einheitlich 
zu regeln.

Die Lehrer an oeffentliehen Schulen haben die Rechte und 
Pflichten der Staatsbeamten.

.rt<144. Das gesamte Schulwesen steht unter der .Aufsicht des Staates; 
er kann die Gemeinden daran beteiligen. Die Schulaufsicht 
wird durch hauptamtlich taetige,fachmaennisch vorgebildete 
Beamte ausgeuebt.

xlrt. 145. Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer Erfuellung dient 
grundsaetzlich die Volksschule mit mindestens acht Schul'1-^1"’ 
und die anschliessende Fortbildungsschule bis zum vollendet .u- 
achtzehnten Lebensjahre. Der Unterricht und die Lehrmitt-A 
in den Volksschulen und Fortbildungsschulen sind unentgeltli;

Ar t <. 146, Das oeffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten..
Auf einer fuer alle gemeinsamen Grundschule baut sich das 
mittlere und hoehere Schulwesen auf.-. Fuer diesen Aufbau ist 
die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, fuer die Aufnahme eine 
Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung 
nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder 
das Religionsbekenntnis seiner Eltern massgebend.

Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag von Erziehungs­
berechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer -eit 
anschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter 
Schulbetrieb, auch im Sinne des l.bs.l, nicht bee intraecht?, gt 
wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist moeglichsr zu- 
berücksichtigen.- Das Naehere bestimmt die Landesgesctzf'-tun • 
nach den Grundsaetzen eines Reichsgesetzes.

Fuer den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und hoc- 
heren Schulen sind durch Reich, Laender und Gemeinden oeffen 
liehe Mittel bereitzustellen, insbesondere Erzienungsbeih._l'b:: 



fuer die Eltern von Kindern, die zur Ausbildung auf mittleren 
und hoeheren Schulen fuer geeignet erachtet werden, bis zur 
Beendigung der Ausbildung.

Art. 147 .Private Schulen als Ersatz fuer oeffentliche Schulen beduerfen 
der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen 
Die Genehmigung ist zu erteilen,wenn die privatschulen in ihrer 
Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen 
Ausbildung ihrer Lehrkraefte nicht hinter den oef fentlichen 
Schulen zurueckstehen und eine Sonderung der Schueler nach den 
Besitzverhaeltnissen der Jltern nicht gefordert wird. Die Ge­
nehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und recht­
liche Stellung der Lehrkraefte nicht genuegend gesichert ist.

Private Volksschulen sind nur zuzulassen, wenn fuer eine Kin­
derbett von Erziehungsberechtigten, deren Kille nach Art>146 

•Als. 2 zu beruecksichtigen ist, eine oeffentliche Volksschule 
ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung in der Gemeinde 
nicht besteht oder die Unterrichtsverwaltung ein besonderes 
paedagogisches Interesse anerkennt.

Private Vorschulen sind aufzuheben.

Fuer private Schulen, die nicht als Ersatz <guer oeffentliche 
Schulen dienen, verbleibt es bei dem geltenden recht,

Art. 148dn allen Schulen ist sittliche Bildung, staatsbuergerl.iche Ge­
sinnung, persoenliche und berufliche Tuechtigkeit im Geiste 
des deutschen Volkstums und der Voelkerversoehung zu erstreben,

Beim Unterricht in oeffentlich'en Schulen ist Bedacht zu nehmen 
dass die Empfindungen Andersdenkender nicht verletzt werden.

Staatsbuergerkunde und Arbeitsunterricht sind Lehrfaecher der 
Schulen. Jeder Schueler erhaelt bei Beendigung der Schulpflicht 
einen Abdruck der Verfassung.

Das Volksbildungswesen einschliesslich der Volkshochschulen, 
soll von Reich, Laendern und Gemeinden gefoerdert werden.

Art.149.per Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen 
mit Ausnahme der Bekenntnisfreien (weltlichen'1 Schulen, Seine 
Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Der 
Religionsunterricht wird in Jebereinstimmung mit den r ruiid sae t- 
zen der betreffenden Religionigesellschaft unbeschadet des Auf- 
sichtsrechts des Staates erteilt.

Die Erteilung religioesen Unterrichts und die Vornahme kirch­
licher Verrichtungen bleibt der Killenserklaerung der Lehrer, 
die Teilnahme an religioesen Unterrichtsfaechern und an kirch­
lichen Feiern und Handlungen der ’”i llenserklaerung desjenigen 
ueberlassen, der ueber die religioese Erziehung des Kindes zu 
bestimmen hat.

Die theologischen Fakultaeten an den Hochschulen bleiben er­
halten .

Art .150 .Die Denkmaeler der T’unst,der Geschichte und der Natur sowi . 
die Landschaft geniessen den Schutz und die pflege des Staates.

Es i t Sache des Reich s,die Abwanderung deutschen J'unstbesi t-- 
zes in das Ausland zu verhueten.



Fuenfter Ab sc hn i tt_: Das Wir tsc h a ft s i_e_benJL

Art, »151 .Die 'Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsaetzen der 
Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewaehrleistung eines menschen 
wuerdigen Daseins fuer alle entsprechen. In diesen Grenzen 
ist die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen zu sichern.

Gesetzlicher Zwang ist nur zulaessig zur Verwirklichung bedroh 
ter Rechte oder im Dienst ueberragender Forderungen des Gemein 
wohls.

Die Freiheit des Pandels und Gewerbes wird nach Fassgabe der 
Reichsgesetze gewaehrleistet.

Art.J52,lm Wirtschaftsverkehr gilt Vertragsfreiheit nach Fass gäbe der 
Gesetze .

r’ucher ist verboten. Re chtsgeschaefte, die gegen die guten 
Gitten verstossen, sind nichti-g.

15.5. „b)a3 Eigentum wird von der Verfassung gewaehrleistet. Sein In­
halt und seine Schranken ergeben sich aus den Gesetzen,

Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf 
gesetzlicher Grundlage vorgenommen werden. Sie erfolgt gegen, 
angemessene Entschaedigung, soweit nicht ein Reichsgesetz et­
was anderes bestimmt. Wegen der Ho ehe der Entschaedigung ist 
im Streitfälle der Rechtsweg bei den ordentlichen Gerichten 
offen zu halten, soweit Reichsgesetze nichts andere bestimm 
Enteignung durch das Reich gegenueber Laundern, Gemeinden und 
gerneinnuetzigen Verbaenden kann nur gegen Entschädigung er­
folgen.
Eigentum verpflichtet . Sein Gebrauch soll zugleich Dienst 
sein fuer das gemeine Beste.

Art.154 .Das Erbrecht wird nach Vassgabe des buergerlichen Gesetzbuchs« 
g ew ae hr leistet«

Der Anteil des Staates am Erbgut bestimmt sich nach den Ge­
setzen.

Art »155.Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staatswegen in 
einer ’^eise ue oerwacht, die Missbrauch verhuetet und dem Ziele 
zustrebt., jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deut­
schen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren Be- 
duerfnissen entsprechende VTohn- und r’irtschaftFneim taette zu 
sichern. Kriegsteilnehmer sind bei dem zu schaffenden Ruim- 
staottenrecht besonders zu berücksichtigen..

Grundbesitz, dessen Erwerb zur Befriedigung des Wohnungsbe- 
duerfnissos, zur Foerderung der Siedlung und Urbarmachung.oder 
zut Hebung der Landwirtschaft noetig ist, kann enteignet werj- 
Dio F ideikommisse sind aufzuloesen.

Die Bearbeitung und Ausnutzung des Bodens ist eine Pflicht des 
Grundbesitzers gegenueber der Gemeinschaft. Die Wertsteiper 
des Bodens, die ohne eine Arbeits- oder Kapitalaufwendung ,uf 
das Grundstueck entsteht, ist fuer die Gesamtheit nutzbar zu 
machen.



Alle Bodenschae tze und alle wirtschaftlich nutzbaren Natur- 
kraefte stehen unter Aufsicht des Staates« Private Regale 
sind im "'ege der Gesetzgebung auf den Staat zu ueberf uehren.

Art.155’. Das Reich kann durch Gesetz, unbeschadet der Dntschaedigung, 
in sinngemaesser Anwendung der fuer Enteignung geltenden Be­
stimmungen, fuer die Vergesellschaftung geeignete private 
wirt schäft liehe Unterno hm urigen in Gemeineigentum ueberfuehren 
'Es kann sich selbst, die Laender oder die Gemeinden an der 
Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmungen und Verbaende be­
teiligen oder sich daran in anderer weise einen bestimmten 
Einfluss sichern.

Das Reich kann ferner im Falle dringenden Bedürfnisses zum 
Zwecke der Gemeinwirtschaft durch Gesetz wirtschaftliche T’nt- 
ne Innungen und Verbaende auf der Grundlage der. selbstverwaltua. 
zudammenschliessen mit dem Ziele, die Mitwirkung aller schaf­
fenden Volksteile- zu sichern, Arbeitgeber und Arbeitnehmer an 
der Verwaltung zu beteiligen-und Erzeugung, Herstellung, Ver­
teilung, Verwendung, Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr d 
v'irtschaftsgueter nach gemeinwirtschaftlichen. Grundsaetzen zu 
regeln.

Die Erwerbs- und "’irtsschaftsgenossenschafiten und deren Ver­
einigungen sind auf ihr Verlangen unter Beruecksichtigung 
ihrer Verfassung und Eigenart in die Gemeinwirtschaft einzu­
gliedern.

Art«157. Die Arbeitskraft steht unter dem besonderen Schutze des 
Reichs. -

Das Reich schafft ein einheitliches Arbeitsrecht.

Art »158« Die geistige Arbeit, das Recht der Urheber, der Erfinder und 
der Kuenstler geniesst den Schutz und die.Fuersorge des 
Reichs.
Den Schoopfungen deutscher Wissenschaft, Gunst und Technik 
ist durch zwischenstaatliche Vereinbarung auch iijj Ausland 
Geltung und Schutz zu verschaffen.

Art.159. Die Vereinigunsfreiheit zur Nahrung und Foerderung der Arbeit 
und wirtschaftsbedingungen ist fuer jedermann und für alle Bor ul 
gewaehrleistet. Alle Abreden und Massnahmen, welche diese 
Freiheit einzuschraenken oder zu behindern suchen, sind recr+ 
widrig.

Art,16ß. "'er in einem Dienst- oder Arbeitsverhaeltnis als Angestellter 
oder Arbeiter steht, hat das Recht auf die zur "’ahrnehmung 
staatsbürgerlicher Rechte und, soweit dadurch der Betrieb 
nicht erheblich geschaedigt wird, zur Ausuebung ihm uebertra- 
gener oeffentlicher Ehrunaemter noetige freie zeit, wieweit 
ihm der Anspruch auf Verguetung erhalten bleibt, bestimmt 
das Gesetz.

Art.161. Zur Erhaltung der Cresundhe.it und Arbeitscff aehigkeit, zum
Schutz der Mutterschaft und zur Vorsorge gegen die wirt-schale 
liehen Folgen von Alter, Schwaeche und Wechseltaellen des 
Lebens schafft das Reich ein umfassendes Versicherungswesen 
unter massgebender Mitwirkung der versicherten.

Cresundhe.it


Art»168.Das Reich tritt fu.er eine zwischenstaatliche Regelung der 
Rechtsverhaeltnisse der Arbeiter ein, die fuer die gesamte 
arbeitende Klasse der Menschheit ein allgemeines Mindestmass 
der sozialen Rechte erstrebt.

Art.163.jeder Deutsche hat unbeschadet seiner porsoenlichen Freiheit 
die sittliche Pflicht, seine geistigen und koerperlichen Kraef 
te so zu botaetigen, wie es das ’vohl der Gesamtheit erfordert <

Jedem Deutschen soll die Moeglichkeit gegeben werden, durch 
wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben» Soweit 
ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden 
kann, wird fuer seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. Das 
Naehere wird durch besondere Reichsgesetze bestimmt.

Art.164.Der selbstaendige Mittelstand in Landwirtschaft, Gewerbe und 
Handel ist in Gesetzgebung und Verwaltung zu foerdern und geg-. 
Ueberlastung und Aussaugung zu schuetzen.

; rt165.Die Arbeiter und Angestellten sind dazu berufen, gleichberech. 
tigt mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und Ar­
beitsbedingungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Ent­
wicklung der produktiven Kraefto mitzuwirken. Die beiderseiti­
gen Organisationen und ihre Vereinbarungen worden anerkannt.

Dio Arbeiter und Angestellten erhalten zur Wahrung ihrer so­
zialen und wirtschaftlichen Interessen gesetzliche Vertretun ­
gen in Betriebsarbeiterraeten sowie in nach Wirtschaftsgebiete 
gegliederten Bezirksarbeiterraeton und in einem Reichsarbeiter 
rat.

Die Bezirksarboiterraeto und der Reichsarbeiterrat treten zu” 
Erfuellung der gesamten wirtschaftlichen Aufgaben und zur Mit­
wirkung bei der Ausfuehrung der Sozialisiorungsgosetze mit do 
Vertretungen der Unternehmer und sonst beteiligter Volksbreis' 
zu Bezirkswirtschaftsraeten und zu einem RoichswirtschaftsraT 
zusammen. Dio Bozirkswirtschaftsraete und der Reichswirtsr^ai 
rat sind so zu gestalten, dass alle wichtigen Berufsgruppen 
entsprechend ihrer wirtschaftlichen und sozialen B-deutung 
darin vertreten sind.

Sozialpolitische und wirtschaftspolitische Gesetzentwuerfe vo- 
grundlegender Bedeutung sollen von der Reichsregiorung vor 
ihrer Einbringung dem Reichswirtschaftsrat zur Begutachtung 
vorgelegt werden. Der Reichswirtschaftsrat hat das Recht, 
selbst solche Gesetzesvorlagen zu beantragen. Stimmt ihnen di 
Reichsregierung nicht zu, so hat sie trotzdem die Vorlage und 
Darlegung ihres Standpunkts . beim Reichstag einzubringen. Der 
Reichswirtschaftsrat kann die Vorlage durch eines seiner Mit­
glieder vor dem Reichstag vertreten lassen.

Don Arbeiter- und Wirt schäftsraeten koennen auf den ihnen 
ueberwiesenen Gebieten Kontroll- und Verwaltungsbefugnisse 
uebertragen werden»

Aufbau und Aufgabe der Arbeiter- und wirtschaftsraeto sowie 
ihr Verhaeltnis zu anderen sozialen selbstverwaltungskoerpem 
zu regeln, ist ausschliesslich Sache des Reichs.

Art.166. Bis zur Errichtung des Reichsverwaltungsgerichts tritt an 
seine Stolle fuer die Bildung des Wahlpruefungsgorichts das 
Re ichsgeri cht,



Artc 167. D-io Bestimmungen dos Art. 13 Abs... 3 bis 6 treten erst zwei 
Jahre nach Verkuendung der' Reichsverfassung in Kraft.

Art > 168. Bis zum Erlass des im Art, 63 vorgesehenen'Landes-gesetzes, aber 
hoechstens bis zum 1. Juli 1921, koennen die saemtlichen 
preussischen .Stimmen im Reichsrat von Mitgliedern der Regierur 
abgegeben werden. ■ .

Art> 169. Dor Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bestimmung im Art .83 Abs 
1 wird durch die Ruichsregiorung festgesetzt.

Fuer eine angemessene uobergangszeit kann die Erhebung und 
Verwaltung der Zoolle und Verbrauchssteuern den Laundern auf 
ihren -unsch belassen worden,

Art .170. Dio Post- und To lographenvorwaltungen’Bayorns und Württem­
bergs gehen spaetestens am 1, April 1921 auf das Reich ueber,

Soweit bis zum 1. Oktober 1920 noch keine Vorstaondigung uoeex 
die Bedingungen der uebornahme erzielt ist, entsche iden der 
Staatsgerichtshof.

Bis zur Uobernahme blcicun. die bisherigen Rechte und Pflichter 
Bayerns und Württembergs in Kfcaft. Dor Post- und Tolegraph-n- 
vorkehr mit den Nachbarstaaten des Auslandes wird jedoch aus­
schliesslich vom Reich geregelt.

Art.171« Die Staat so isenbahnen, Wasserstrassen • und Seezeichen gehen 
spaetestens am 1. April 1921. auf das Reich ueber.

Soweit bis zum 1. Oktober 1920 noch keine verstaondigung ueb--r 
die Bedingungen der Uobernahme erzielt ist, entscheidet der 
Staatsgorichtshof•

,rt«172. Bis zum Inkrafttreten dos Reichsgosetzes ueber den Staatsge- 
richtshof uebt seine Befugnis ein Senat von sieben Mitglieder 
aus, wovon der Reichstag vier und das Reichsgericht aus so im 
Mitte drei waehlt. Soin Verfahren regelt er selbst,

Art ,173, Bis zum Erlass-eines Roichsgosetzes gomaess Art ,1’3 8 bleiben 
die bisherigen auf Gesotz, Vertrag oder besonderen Rochtstitc' 
beruhenden Staatsloistungen an dio Rcligionsgesollschafton be­
stehen.

'Art»174, Bis zum Erlass des in Art. 146 Abs- 2 vorgesehenen Ro ichsgo-- 
setzes bleibt es bei der bestehenden Rechtslage. Das Gesetz 
hat Gebiete dos Reichs, in denen eine nach Bckonntnisssn nicht 
getrennte Schule gesetzlich besteht, besonders zu boruccks.ci.- 
tigon.

;r t. 17 5. Die Bestimmung dos Art. 109 findet keine Anwendung auf Orden 
und Ehrenzeichen, dio fuor Verdienste in den Kriegs jähren- 
1914-1919 Verliehen worden sollen.

rt. 176. Allo oe ff entliehen Beamten und Angohoerigen der Wehrmacht sin- 
auf diese Verfassung zu vereidigen. Das Nachere wird durch Ver­
ordnung des Roichspraesidonten bestimmt.

\rt, 177. ’7o in dun bestehenden Gesetzen die Eidesleistung unter Benut­
zung einer religioesen Eidesform vorgesehen ist, kann die



3idesleistung rechtswirksam auch in der weise erfolgen, dass 
der Schwoerende unter Weglassung der religioesen Eidesform er- 
klaert: "ich schwoere". im uebrigen bleibt der in den Gesetzen 
vorgesehene Inhalt des Eides unberuehrt*

Art .178 »Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 16. April 1871 und 
das Gesetz ueber die vorlaeufige Reichsgewalt vom lO.Februar 
1919 sind aufgehoben.
Die uebrigen Gesetze und Verordnungen des Reichs bleiben in 
Kraft, soweit ihnen diese Verfassung nicht entgegensteht. Die 
Bestimmungen des am 28. Juni 1919 in Versailles unterzeichne­
ten Friedensvertrages werden durch die Verfassung nicht be- 
ruehrt. Mit Ruecksicht auf die Verhandlungen bei dem Erwerbe 
der Insel Helgoland kann zugunsten ihrer einheimischen ßevoel 
kerung eine von Art. 17 a^s. 2 abweichende Regelung getroffen 
werden«

Anordnungen der ßehoerden, die auf Grund bisheriger Gesetze i; 
rechtsgueltiger weise getroffen wurden, behalten ihre Gueltiep . 
keit bis zur Aufhebung im wege anderweitiger Anordnung oder g 
setzgebung.

:rt .179.Soweit in Gesetzen oder Verordnungen auf Vorschriften und Ein 
richtungen verwiesen ist, die durch diese Verfassung aufgehob 
sind, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften 
und Einrichtungen dieser Verfassung, insbesondere treten an 
die Stelle der Nationalversammlung der Reichstag, an die stel? 
des Staatenausschusses der Reichsrat, an die Stelle des auf 
Grund des Gesetzes ueber die vorlaeufige Reichsgewalt gewaehb 
ten Re ichspraesidenten der auf Grund dieser Verfassung gewaeh'. 
te Reichspraesident.

Die nach den bisherigen Vorschriften dem Staatenausschuss zu­
stehende Befugnis zum Erlass von Verordnungen geht auf die
Reichsregierung ueber; sie bedarf zum Erlass 
der Zustimmung des Reichsrates nach Massgabe

der Verordnungen 
dieser verfasse”

Art .180.Bis zum Zusammentritt des ersten Reichstages gilt die Nation?: 
Versammlung als Reichstag. Bis zum Amtsantritt des ersten Re j 
praesidenten wird sein Amt von dem auf Grund des Gesetzes uet 
die vorlaeufige Reichsgewalt gewaehlten Reichspraesidenten ge 
fuehrt o

Art«181 .Das deutsche Volk hat durch seine Nationalversammlung diese 
Verfassung beschlossen und.verabschiedet. Sie tritt mit dem 
Tage ihrer verkeundigung in Kraft.

\rt. 48 Es ist noch hinzuzufuegen:
Bei Gefahr im Verzüge kann die Landesregierung fuer ihr o-ebi; 

) einstweilige Massnahmen der in Abs. 2 bezeichneten Art treff
Die Massnahmen sind auf verlangen des Reichspraesid«nten aus. 
Kraft zu setzen.
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